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Vermerk des unabhängigen Wirtschaftsprüfers über die Prüfung des
Vergütungsberichts nach § 162 Abs. 3 AktG

An die ecotel communication ag, Düsseldorf

Prüfungsurteil

Wir haben den Vergütungsbericht der ecotel communication ag, Düsseldorf, für das
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2025 daraufhin formell geprüft, ob die
Angaben nach § 162 Abs. 1 und 2 AktG im Vergütungsbericht gemacht wurden. In Einklang
mit § 162 Abs. 3 AktG haben wir den Vergütungsbericht nicht inhaltlich geprüft.

Nach unserer Beurteilung sind im beigefügten Vergütungsbericht in allen wesentlichen
Belangen die Angaben nach § 162 Abs. 1 und 2 AktG gemacht worden. Unser Prüfungsurteil
erstreckt sich nicht auf den Inhalt des Vergütungsberichts.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Vergütungsberichts in Übereinstimmung mit § 162 Abs. 3
AktG unter Beachtung des IDW Prüfungsstandards: Die Prüfung des Vergütungsberichts
nach § 162 Abs. 3 AktG (IDW PS 870 (08.2021)) durchgeführt. Unsere Verantwortung nach
dieser Vorschrift und diesem Standard ist im Abschnitt „Verantwortung des Wirtschafts-
prüfers“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir haben als Wirtschafts-
prüferpraxis die Anforderungen des IDW Qualitätssicherungsstandards: Anforderungen an
die Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QS 1) angewendet. Die
Berufspflichten gemäß der Wirtschaftsprüferordnung und der Berufssatzung für Wirt-
schaftsprüfer / vereidigte Buchprüfer einschließlich der Anforderungen an die Unabhängig-
keit haben wir eingehalten.

Verantwortung des Vorstands und des Aufsichtsrats

Der Vorstand und der Aufsichtsrat sind verantwortlich für die Aufstellung des Vergütungs-
berichts, einschließlich der dazugehörigen Angaben, der den Anforderungen des § 162 AktG
entspricht. Ferner sind sie verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig
erachten, um die Aufstellung eines Vergütungsberichts, einschließlich der dazugehörigen
Angaben, zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten
– falschen Darstellungen ist.
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Verantwortung des Wirtschaftsprüfers

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob im Vergütungs-
bericht in allen wesentlichen Belangen die Angaben nach § 162 Abs. 1 und 2 AktG gemacht
worden sind, und hierüber ein Prüfungsurteil in einem Vermerk abzugeben.

Wir haben unsere Prüfung so geplant und durchgeführt, dass wir durch einen Vergleich der
im Vergütungsbericht gemachten Angaben mit den in § 162 Abs. 1 und 2 AktG geforderten
Angaben die formelle Vollständigkeit des Vergütungsberichts feststellen können. In Einklang
mit § 162 Abs. 3 AktG haben wir die inhaltliche Richtigkeit der Angaben, die inhaltliche
Vollständigkeit der einzelnen Angaben oder die angemessene Darstellung des Vergütungs-
berichts nicht geprüft.

Umgang mit etwaigen irreführenden Darstellungen

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, den Vergütungs-
bericht unter Berücksichtigung der Kenntnisse aus der Abschlussprüfung zu lesen und dabei
für Anzeichen aufmerksam zu bleiben, ob der Vergütungsbericht irreführende Darstellungen
in Bezug auf die inhaltliche Richtigkeit der Angaben, die inhaltliche Vollständigkeit der
einzelnen Angaben oder die angemessene Darstellung des Vergütungsberichts enthält.

Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten zu dem Schluss gelangen, dass
eine solche irreführende Darstellung vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsache zu
berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten.

Bonn, 20. April 2026

RSM Ebner Stolz GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft

Martin Theis Tobias Schmelter
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer
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Vergütungsbericht



Vergütung der Organmitglieder 
Die Vergütung der Vorstandsmitglieder und des Aufsichtsrats der ecotel ag erfolgt auf der 
Grundlage von § 87 AktG und des Vorstandsvergütungsgesetzes (VorstAG) sowie der Vorga­
ben des Deutschen Coporate Governance Kodex (DCGK) in der Fassung vom 28. April 2022. 
Das Vergütungssystem des Aufsichtsrats wurde durch Beschluss der Hauptversammlung 
vom 21. April 2023 neu gefasst. Im Folgenden werden die Vergütungssysteme für Vorstands­
mitglieder und des Aufsichtsrats inkl. der Angaben nach § 162 AktG als Vergütungsbericht 
dargestellt:

1. VERGÜTUNG DER VORSTANDSMITGLIEDER
Beitrag des Vergütungssystems zur Strategie und langfristigen Unternehmens­
entwicklung der ecotel communication AG
Das System zur Vergütung der Vorstandsmitglieder der ecotel communication AG ist auf 
eine nachhaltige und langfristige Unternehmensentwicklung sowie eine Steigerung des 
Unternehmenswertes zugunsten aller Aktionäre ausgerichtet. Es leistet insofern einen Bei­
trag zur Förderung der Geschäftsstrategie und zur langfristigen Entwicklung der Gesell­
schaft. Das System setzt Anreize für eine wertschaffende und langfristige Entwicklung der 
Gesellschaft. Die damit verbundenen strategischen und operativen Leistungsindikatoren 
wurden als Zielgrößen in der variablen Vergütung der Vorstandsmitglieder verankert. Die 
langfristige Vergütung der Vorstandsmitglieder wurde durch die Gewährung von Aktien­
optionen an die Kursentwicklung der Aktie der Gesellschaft gekoppelt. Durch den so her­
gestellten Gleichlauf von Management- und Aktionärsinteressen erwartet der Aufsichtsrat 
einen besseren Beitrag zur Strategie und langfristigen Unternehmensentwicklung als bei 
einer auf dem Erreichen von betriebswirtschaftlichen Kennzahlen basierenden Ausrichtung.

Das Vergütungssystem zielt darauf ab, die Vorstandsmitglieder entsprechend ihres Aufgaben- 
und Verantwortungsbereichs angemessen zu vergüten, wobei sowohl der persönlichen Leis­
tung eines jeden Vorstandsmitglieds als auch der wirtschaftlichen Lage und dem Erfolg des 
Unternehmens angemessen Rechnung getragen wird. Das Vergütungssystem ermöglicht die 
Festsetzung einer wettbewerbsfähigen Vergütung und somit einen Anreiz für engagierte und 
erfolgreiche Arbeit.

Vergütungsbestandteile
Die Gesamtvergütung jedes Vorstandsmitglieds besteht aus vier Komponenten: einer festen 
Grundvergütung, einem kurzfristig orientierten, auf das Erreichen persönlicher Zielvorgaben 
bezogenen Zielerreichungsbonus und einer langfristig orientierten Vergütung in Form von 
Aktienoptionen oder unternehmensbezogenen Bonuskomponenten sowie einen ggf. verein­
barten Sonderbonus.

1. Festvergütung
Die Festvergütung umfasst eine jährlich feste, erfolgsunabhängige Grundvergütung, die 
in zwölf gleichen Monatsraten ausgezahlt wird. Bestandteil der Festvergütung ist ferner 
die Bereitstellung eines Dienstwagens bzw. einer analogen Dienstwagenregelung (»Car 
Allowance«).

2. Kurzfristige variable Vergütung durch Zielerreichungsbonus
Den Vorstandsmitgliedern wurde ein kurzfristig orientierter Zielerreichungsbonus gewährt, 
der sich nach dem Erreichen bestimmter Ziele richtet und in voller Höhe in bar gezahlt wird. 
Die relevanten Zielgrößen und -beträge sowie der Fälligkeitszeitpunkt werden zwischen Auf­
sichtsrat und Vorstandsmitglied vereinbart. Bei den festzulegenden Zielgrößen handelt es 
sich um individuelle operative Ziele, die im direkten Verantwortungsbereich des jeweiligen 
Vorstandsmitglieds liegen.

Der Aufsichtsrat legt die Zielgrößen anhand der konkreten Verhältnisse im bevorstehenden 
Geschäftsjahr fest. Ihm steht es offen, andere als die vorgenannten Zielgrößen zu definieren 
und in den konkreten Kriterienkatalog für ein Geschäftsjahr aufzunehmen. Da sich die Ver­
hältnisse der Gesellschaft von Geschäftsjahr zu Geschäftsjahr ändern, können auch die 
jeweils zu vereinbarenden Ziele sehr unterschiedlich sein. Eine nachträgliche Änderung der 
Zielgrößen oder -beträge für das betreffende Geschäftsjahr ist nicht vorgesehen. In der Auf­
sichtsratssitzung, in der über die Billigung des Jahres- und des Konzernabschlusses für das 
vergangene Geschäftsjahr Beschluss gefasst wird, stellt der Aufsichtsrat für das jeweilige 
Vorstandsmitglied die tatsächliche Zielerreichung für den Zielerreichungsbonus fest. Ob die 
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vereinbarten Ziele erreicht wurden, wird in tatsächlicher Hinsicht (bei Zielen wie z. B. einem 
Vertragsschluss) oder anhand der Rechnungslegung der Gesellschaft (bei Zielen in Form 
des Erreichens betriebswirtschaftlicher Kennzahlen) ermittelt. Die Vorstandsdienstverträge 
enthalten Regelungen, wonach der kurzfristige Zielerreichungsbonus in bestimmten Fällen 
vorsätzlicher Pflichtverletzungen von der Gesellschaft zurückgefordert werden kann.

3. Langfristige variable Vergütung

Die langfristige variable Vergütung kann entweder durch Gewährung von a) Aktienoptionen 
erfolgen, oder auch durch eine b) unternehmensbezogene Bonuskomponente.

a) Aktienoptionen 
Herr Markus Hendrich als aktiver Vorstand sowie die ehemaligen Vorstände Peter Zils  und 
Achim Theis nehmen an dem Aktienoptionsplan 2020 (AOP 2020) teil. Dieser AOP 2020 
mit den dazu gehörigen Regelungen und Bedingungen, die Anzahl der gewährten Optio­
nen für jedes Vorstandsmitglied und auch das dazu gehörige Bedingte Kapital wurden am 
3. Juli 2020 durch die Hauptversammlung beschlossen.

Im Geschäftsjahr 2025 wurden keine neuen Aktienoptionen ausgegeben. Achim Theis 
hat im Geschäftsjahr 2025 20.000 Optionen ausgeübt. Aufgrund dessen hat sich hier die 
Anzahl um 20.000 reduziert. Die neuen Vorstände André Borusiak und Christian van den 
Boom haben keine Aktienoptionen erhalten.

Somit besitzen Vorstände und ehemalige Vorstände unverändert folgende Anzahl an Aktien­
optionen:

Vorstand Anzahl AOP 2020 (Stk.) Ausübungstag Gewährungsbetrag

Markus Hendrich 70.186 1. August 2024 6,8691 EUR

Peter Zils 1  
(seit April 2023 Mitglied des Aufsichtsrats) 82.571 1. August 2024 6,8691 EUR

Achim Theis (bis zum 28. Juni 2024) 70.186 1. August 2024 6,8691 EUR

1  Mitglied des Aufsichtsrats; daher eingeschränkte Möglichkeit der Ausübung.

Im Geschäftsjahr 2025 wurde kein Aufwand mehr erfasst da die Sperrfirst im Geschäftsjahr 
2024 verstrichen ist. 

Rechtliche Grundlage für die Gewährung der Optionen bildete ein zwischen Aufsichtsrat und 
dem jeweiligen Vorstandsmitglied am 31. Juli 2020 abgeschlossener Gewährungsvertrag. 
Nach den Bedingungen des AOP 2020 berechtigt jede Aktienoption das Vorstandsmitglied 
zum Erwerb einer Aktie der Gesellschaft zu einem Optionspreis in Höhe des gewichteten 
durchschnittlichen Börsenkurses der Aktie der Gesellschaft im XETRA-Handel der Frank­
furter Wertpapierbörse (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) innerhalb eines Drei-
Monats-Zeitraums vor dem Gewährungstag.

Der Anspruch auf Bezug von Aktien kann entweder aus dem dazu schaffenden Bedingten 
Kapital 2020 oder aus dem Bestand eigener Aktien der Gesellschaft erfüllt werden. Der AOP 
2020 sieht eine Wartefrist bis zur erstmaligen Ausübungsmöglichkeit von vier Jahren nach 
dem jeweiligen Gewährungsdatum vor.

Der AOP 2020 sieht folgende Erfolgsziele vor, die bis zum Ausübungstag kumulativ erfüllt 
sein müssen:

1.	� Der Börsenpreis der Aktie der Gesellschaft muss sich im Zeitraum vom Gewährungs­
datum bis zum Ausübungstag für die betreffende Option prozentual besser entwickelt 
haben als der Vergleichsindex TecDAX.

2.	� Der Börsenpreis der Aktie der Gesellschaft muss im Zeitraum vom Gewährungsdatum 
bis zum Ausübungstag für die betreffende Option um mindestens 20 % gestiegen sein. 

Ob die vorgenannten kursbezogenen Erfolgsziele erreicht worden sind, bestimmt sich 
anhand der tatsächlichen Entwicklung des gewichteten durchschnittlichen Drei-Monats- 
Kurses der Aktie der Gesellschaft und des TecDAX. Der AOP 2020 regelt hierzu nähere 
Einzelheiten. Wenn die Erfolgsziele nicht erreicht worden sind, wird die Gesellschaft ihr 
zugehende Ausübungserklärungen in Bezug auf Aktienoptionen zurückweisen.
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Für den Fall eines Change-of-Control, d. h. des Erwerbs der Aktienmehrheit an der Gesell­
schaft durch eine Person (allein oder gemeinsam mit anderen handelnd) mit Ausnahme 
solcher Personen, die unmittelbar oder mittelbar vollständige Tochtergesellschaften der 
Gesellschaft sind oder die bei Aufstellung dieses Aktienoptionsplans mehr als 5 % am 
Grundkapital der Gesellschaft halten, und bestimmter wirtschaftlich vergleichbarer Trans­
aktionen oder eines Widerrufs der Zulassung der Aktien der Gesellschaft zum Handel im 
regulierten Markt, sehen die Gewährungsverträge vor, dass ausstehende Aktienoptionen 
gegen Leistung einer Barzahlung verfallen.

Das AOP 2020 sieht vor, dass der Aufsichtsrat berechtigt ist, die Zahl der gewährten Aktien­
optionen in bestimmten Fällen vorsätzlicher Pflichtverletzungen der Vorstandsmitglieder 
nachträglich zu verringern (sog. Claw Back).

b) Unternehmensbezogene Bonuskomponente 
Die beiden neuen Vorstände André Borusiak und Christian van den Boom haben keine 
Aktienoptionen erhalten, sondern eine unternehmensbezogene Bonuskomponente. 
Für Herrn Markus Hendrich gilt der unternehmensbezogene Bonus seit 1. Juli 2024 als 
Bestandteil der langfristigen variablen Vergütung.

Dabei wird den Vorstandsmitgliedern ein unternehmensbezogener Zielerreichungsbonus 
gewährt, der sich nach dem Erreichen bestimmter Ziele richtet und in voller Höhe in bar 
gezahlt wird. Beispiele für solche Ziele sind: Steigerung der Finanzkennzahlen Umsatz, 
(operatives) EBITDA, Jahresüberschuss gemäß HGB-Jahresabschluss (Einzelabschluss), 
jeweils um einen festzulegenden Betrag. Dem Aufsichtsrat steht es offen, weitere finanzielle  
Zielgrößen zu definieren und in den konkreten Kriterienkatalog für ein Geschäftsjahr auf­
zunehmen. Es können auch für das Unternehmen nicht-finanzielle Steuerungsgrößen als  
Zielgrößen vereinbart werden (z. B. Anzahl Cloud-Telefonie-Seats, Anzahl Leitungen, 
Vertriebsleistung, etc.). Der Aufsichtsrat kann zudem Nachhaltigkeitsziele als Zielgrößen 
festlegen, insbesondere aus den Bereichen CO2-Reduktion, Mitarbeiterzufriedenheit und 
Kundenzufriedenheit. Die Konkretisierung dieser Nachhaltigkeitsziele erfolgt im Rahmen 
ihrer Festlegung durch den Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat entscheidet hierüber sowie über 
die Gewichtung der einzelnen Zielgrößen zur Bestimmung des unternehmensbezogenen 
Zielerreichungsbonus nach pflichtgemäßem Ermessen.

Die Auszahlung der unternehmensbezogenen Bonuskomponente erfolgt zeitlich gestreckt. 
50 % des Betrags der Bonuskomponente sind zahlbar nach Feststellung des Jahres­
abschlusses für das Geschäftsjahr, für das sie vereinbart wurde; 25 % der jeweiligen 
Bonuskomponente nach Feststellung des Jahresabschlusses für das darauf folgende 
Geschäftsjahr und weitere 25 % nach Feststellung des Jahresabschlusses für das zweite 
darauf folgende Geschäftsjahr. Die später zu zahlenden Anteile verfallen, wenn die betref­
fende Finanzkennzahl in den Folgejahren vor Auszahlung bestimmte Werte unterschreitet 
(sog. Nachhaltigkeitskomponente). Im Übrigen (insbesondere hinsichtlich Festsetzung der 
relevanten Zielgrößen und -beträge, des Ausschlusses einer nachträglichen Änderung des 
Verfahrens für die Feststellung der Erreichung der Zielgrößen und der Regelung zur Zurück­
forderung der Bonuskomponente) wird auf die Angaben zur kurzfristigen variablen Vergütung 
durch Zielerreichungsbonus verwiesen.

Der Aufsichtsrat wird sich bei der Auswahl der Zielgrößen stets daran orientieren die Strategie 
der Gesellschaft und ihre langfristige Entwicklung zu fördern. Damit schafft die unterneh-
mensbezogene Bonuskomponente Anreize, das operative Geschäft an der übergeordneten 
Strategie auszurichten und leistet so einen Beitrag zur Förderung der Geschäftsstrategie 
und zur langfristigen Unternehmensentwicklung.

4. Sonderbonus
Der Aufsichtsrat kann dem Vorstandsmitglied nach pflichtgemäßem Ermessen für Sonder- 
themen, die besondere Leistungen erfordern, für die jeweils bevorstehenden Geschäftsjahre, 
oder bei unterjährig auftretenden Sonderthemen aufgrund außerordentlicher Entwicklungen 
auch unterjährig, einen Sonderbonus in Aussicht stellen.

In diesem Fall wird mit dem Vorstandsmitglied eine Vereinbarung geschlossen, in der sowohl 
die Ziele, von deren Erreichung der Anspruch auf den Sonderbonus abhängig ist, als auch 
die maximale Höhe des Sonderbonusbetrags festgelegt ist. Ein etwaiger Sonderbonus wird 
durch den Aufsichtsrat in Abhängigkeit von der Zielerreichung festgesetzt.
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Relativer Anteil der Vergütungskomponenten an der Gesamtvergütung
Da die einzelnen Vergütungskomponenten für jedes Vorstandsmitglied individuell fest­
gelegt werden und die Zielerreichung beim Bonus in den verschiedenen Geschäftsjahren 
und der Wertzufluss bei Vorstandsmitgliedern aufgrund der Ausübung von Aktienoptionen 
unterschiedlich ausfallen kann, können die voraussichtlichen relativen Anteile der einzelnen 
Vergütungskomponenten nur als prozentuale Bandbreiten unter bestimmten, im folgenden 
wiedergegebenen Annahmen angegeben werden. Von der Festlegung rechtlich bindender 
relativer Bandbreiten wird abgesehen. Damit ist gewährleistet, dass der Aufsichtsrat die  
Gesamtvergütung des Vorstands nach den oben genannten Grundsätzen in einem ange­
messenen Verhältnis zur Lage der Gesellschaft festsetzen kann. Die Festlegung einer 
Maximalvergütung bleibt hiervon unberührt.

Die Anknüpfungspunkte für die variablen Vergütungsbestandteile soll in den Vorstands­
dienstverträgen so gewählt werden, dass während der Laufzeit der jeweiligen Verträge in 
der Regel ein relativer Anteil der Zielgesamtvergütung

// � von rund 40 % bis 60 % auf die feste Grundvergütung,
// � von rund 5 % bis 20 % auf die kurzfristige variable Vergütung durch  

Zielerreichungsbonus; und
// � von rund 30 % bis 50 % auf die langfristige variable Vergütung inklusive Aktienoptionen 

zu erwarten ist.

Die maximale jährliche Gesamtvergütung für das jeweilige Vorstandsmitglied entspricht  
dem Betrag, der sich rechnerisch aus der Summe aller Vergütungsbestandteile für das 
betreffende Geschäftsjahr unter Berücksichtigung der festgelegten Höchstbeträge ergibt. 
Die Maximalvergütung ist die betragsmäßige Höchstgrenze und somit der tatsächliche 
maximale Zufluss für das betreffende Geschäftsjahr. Die Maximalvergütung erfasst damit 
den maximalen Aufwand der Gesellschaft für das jeweilige Vorstandsmitglied.

Da die Maximalvergütung auf Jahresbasis berechnet wird, den Mitgliedern des Vorstands 
die Aktienoptionen unter dem Aktienoptionsplan 2020 aber bereits im Jahr 2020 gewährt 
wurden, und sie daher die gesamte Auszahlung unter dem Aktienoptionsplan frühestens 
nach Ablauf der vierjährigen Wartezeit im Jahr 2024 erhalten, wird der Wert des Zuflusses 
zum Zeitpunkt des Ablaufs der Wartezeit auf jedes Geschäftsjahr der Wartefrist gleichmäßig 
verteilt. Auf dieser Grundlage kann der Aufsichtsrat die Vergütung für ein Geschäftsjahr 

in einer Weise berechnen, die nachvollziehbarer, transparenter und mit Marktstandards 
vergleichbarer ist und den einem Vorstandsmitglied gewährten wirtschaftlichen Vorteil 
angemessen widerspiegelt. Zudem kann der Aufsichtsrat hierdurch sicherstellen, dass die 
festgelegte Maximalvergütung für ein Geschäftsjahr nicht überschritten wird. Mit Aktien­
optionen aus etwaigen zukünftigen Aktienoptionsprogrammen wird ebenso verfahren.

Die jährliche Maximalvergütung soll für den Vorstandsvorsitzenden sowie stellvertretenden 
Vorstandsvorsitzenden einen Betrag von 2,0 Mio. EUR und für ein ordentliches Mitglied des 
Vorstands einen Betrag von 1,5 Mio. EUR nicht übersteigen.

Die Maximalvergütung gilt auch für einen etwaigen Sonderbonus.

Laufzeiten und Beendigung der Vorstandsdienstverträge
Die Vorstandsdienstverträge werden befristet für die Dauer der Bestellung der betreffenden 
Person zum Mitglied des Vorstands und damit für eine Zeit von bis zu fünf Jahren abge- 
schlossen. In den Verträgen wurde vereinbart, dass sich die Vertragslaufzeit im Falle einer 
Wiederbestellung zum Vorstandsmitglied entsprechend verlängert. Für den Fall, dass ent- 
weder von Seiten der Gesellschaft oder des Vorstandsmitglieds eine Wiederbestellung nicht 
gewollt ist oder der Aufsichtsrat das Vorstandsmitglied abberuft, kann vereinbart werden, 
dass der Aufsichtsrat das Vorstandsmitglied von seiner Dienstpflicht unter Fortgeltung des 
Vertrags im Übrigen freistellt. Eine ordentliche Kündigung des Vorstandsdienstvertrags ist 
ausgeschlossen. Möglich ist indes sowohl für das betreffende Vorstandsmitglied als auch 
für die Gesellschaft eine Kündigung aus wichtigem Grund.

Der Dienstvertrag mit dem Vorstand Markus Hendrich hat eine Laufzeit bis zum 31. August
2026. Die Dienstverträge mit den Vorständen André Borusiak und Christian van den Boom 
haben eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2027 und 31. August 2027.

Leistungen im Falle der vorzeitigen Beendigung des Vorstandsdienstvertrags
Im Falle einer unterjährigen Beendigung des Vorstandsdienstvertrags werden die Fest­
vergütung, der Zielerreichungsbonus und ein etwaiger unternehmensbezogener Bonus 
nur zeitanteilig gewährt. Die Zielerreichung für den Bonus wird dabei grundsätzlich zum 
Stichtag der Beendigung des Dienstverhältnisses berechnet; das Vergütungssystem lässt 
es aber zu, insoweit auch eine abweichende Regelung in dem jeweiligen Vorstandsdienst­
vertrag zu treffen.
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Durch eine Beendigung des Vorstandsdienstvertrags verliert das Vorstandsmitglied nach 
dem AOP 2020 grundsätzlich das Recht, Aktienoptionen auszuüben. Das gilt nicht, wenn 
das Arbeits- bzw. Dienstverhältnis des Teilnehmers mit der Gesellschaft wegen Erwerbs- 
und Berufsunfähigkeit des Teilnehmers oder wegen dessen Pensionierung oder durch 
Kündigung oder Amtsniederlegung des Teilnehmers aufgrund eines der Gesellschaft zure- 
chenbaren Umstands, der einen wichtigen Grund im Sine des § 626 BGB darstellt, endet. 
Ferner verfallen die Aktienoptionen nicht, da im Gewährungsvertrag vereinbart wurde, dass 
die Beendigung einer Bestellung bzw. eines Dienstvertrags nicht zum Verfall führt, wenn die 
Beendigung durch Ablauf der Vertragslaufzeit bzw. Bestellungsdauer erfolgt. Der Aufsichts- 
rat kann auch in anderen Fällen, wenn der Dienstvertrag einvernehmlich oder aus nicht vom 
Vorstandsmitglied zu vertretenden Gründen beendet wird und ein Härtefall oder besondere 
Leistungen des Vorstandsmitglieds vorliegen, eine von der allgemeinen Verfallsregelung 
abweichende Sonderregelung treffen.

Darstellung des Verfahrens zur Fest- und Umsetzung sowie  
Überprüfung des Vergütungssystems
Im Rahmen der Entwicklung des vorliegenden Vergütungssystems hat der Aufsichtsrat, 
unterstützt durch den Nominierungsausschuss, die bisherige Struktur der Vorstandsver­
gütung der Gesellschaft einer Angemessenheitsprüfung unterzogen. Zur Beurteilung der 
Üblichkeit der Vorstandsvergütung im Vergleich zu anderen Unternehmen (horizontaler 
Vergütungsvergleich) hat der Aufsichtsrat eine Analyse einer Vergleichsgruppe von Unter­
nehmen, bestehend aus q.beyond AG (formals QSC AG), freenet AG, nfon AG und 11880 
Solutions AG, sowie einen allgemeinen Industrievergleich herangezogen. Ferner ist in 
diese Beurteilung ein vertikaler Vergütungsvergleich eingegangen, bei dem die Vergü­
tungs- und Beschäftigungsbedingungen der Arbeitnehmer der Gesellschaft berücksichtigt 
wurden. Als maßgebliche Vergleichsgruppe wurden dabei die Mitarbeiter der erweiterten 
Geschäftsleitung und die Direktoren herangezogen.

Das Vergütungssystem sieht für die einzelnen Vergütungskomponenten Bandbreiten vor, 
innerhalb derer die für das einzelne Vorstandsmitglied maßgeblichen Werte festgesetzt 
werden können.

Der Aufsichtsrat achtet bei der Festsetzung der Vergütungsparameter darauf, dass der 
Anteil der langfristigen variablen Vergütung den Anteil der kurzfristigen variablen Vergü­
tung übersteigt. Ferner achtet der Aufsichtsrat darauf, dass Vergütungsbestandteile auf 
anspruchsvolle, relevante Vergleichsparameter bezogen sind.

Dieses Vergütungssystem wurde mit Wirkung zum 1. Januar 2023 auf sämtliche Vorstands­
dienstverträge angewandt. Es wird auch auf neu abzuschließende Vorstandsdienstverträge 
und auf eine Verlängerung von Vorstandsdienstverträgen angewendet

Die nachfolgende Tabelle zeigt für jedes Vorstandsmitglied die für das Geschäftsjahr 2025 
und 2024 gewährten Zuwendungen. Es wird dabei zwischen der jährlichen festen Grund- 
vergütung (Fixum), Nebenleistungen und der kurzfristig orientierten jährlichen persönlichen 
Zielvorgabe (persönlicher Bonus), inkl. der prozentualen Angabe der Zielerreichung, unter- 
schieden. Im Jahr 2024 sowie im Jahr 2025 wurden keine neuen Aktienoptionen und Versor­
gungsaufwände an Vorstände gewährt oder gezahlt.

Weder im Geschäftsjahr 2024 noch im Geschäftsjahr 2025 wurde von der Möglichkeit 
Gebrauch gemacht, variable Vergütungsbestandteile zurückzufordern. Die im Vergütungs­
system festgelegte jährliche Maximalvergütung (in Abhängigkeit zur Verantwortlichkeit zwi­
schen 1.500.000,00 und 2.000.000,00 EUR) wurde im Geschäftsjahr 2025 eingehalten und 
das in 2025 angewandte Vergütungssystem entsprach den Vorgaben, mit dieser Vergütung 
die langfristige Entwicklung der Gesellschaft zu fördern. Die eingangs genannten Leistungs­
kriterien wurden bei der Ermittlung der Vergütung berücksichtigt und erfüllt.
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Gewährung / Zufluss 
in TEUR

Markus Hendrich CEO

2025 in %
Relativer  

Anteil 2024 in %
Relativer  

Anteil

Fixum 350 – 78,3 350 – 41,8

Nebenleistungen 14 – 3,1 14 – 1,7

kurzfristiger variabler Bonus 83 50 18,6 65 100,0 7,8

langfristiger variabler Bonus - 0 - 14 33,0 1,7 

Sonderbonus - – - 395 – 47,0

Gesamtvergütung 447 – 100,0 838  – 100,0

Durchschnittliche Vergütung 
(2024 / 2025) 643 – – 1.084 – – 

Gewährung / Zufluss 
in TEUR

André Borusiak COO 

2025 in %
Relativer 

Anteil 2024 in %
Relativer 

Anteil

Fixum 180 – 71,4 90 – 69,2

Nebenleistungen 19 – 7,5 10 – 7,8

kurzfristiger variabler Bonus 53 50  21,1 15 100,0 11,5

langfristiger variabler Bonus - 0 - 15 33,3 11,5 

Gesamtvergütung 252 – 100 130  – 100,0

Durchschnittliche Vergütung 
(2024/ 2025) 191 – – 130 – – 

Gewährung / Zufluss 
in TEUR

Christian van den Boom CFO

2025 in %
Relativer 

Anteil 2024 in %
Relativer 

Anteil

Fixum 225 - 75,8 75 – 69,2 

Nebenleistungen 6 - 2,0 4 – 7,8 

kurzfristiger variabler Bonus 66 50 22,2 13  100,0 11,5 

langfristiger variabler Bonus - 0 - 11 33,3 11,5 

Sonstiges - - - 75 - -

Gesamtvergütung 297 - 100,0 179 – 100,0 

Durchschnittliche Vergütung 
(2024 / 2025) 238 - - 179 –  –

Gewährung / Zufluss 
in TEUR

Achim Theis COO (bis 30. Juni 2024)

2025 in %
Relativer 

Anteil 2024 in %
Relativer 

Anteil

Fixum – – – 125 – 80,1

Nebenleistungen – – – 11 – 7,1

kurzfristiger variabler Bonus – – – 20 – 12,8

langfristiger variabler Bonus – – – – – –

Gesamtvergütung – – – 156 – 100,0

Durchschnittliche Vergütung 
(2024/ 2025) – – – 156 – – 

6

Vergütungsbericht 2025

Vergütungsbericht

Vergütung der Organmitglieder 
Vermerk des unabhängigen Wirtschafts-
prüfers über die Prüfung des Vergütungs-
berichts nach § 162 Abs. 3 AktG



2. VERGÜTUNG DES AUFSICHTSRATS
Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten für jedes volle Geschäftsjahr ihrer Zugehörigkeit 
zum Aufsichtsrat eine feste Vergütung. Für jedes einzelne Mitglied 20.000 EUR, für den 
stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats 30.000 EUR und für den Vorsitzenden des 
Aufsichtsrats 40.000 EUR. Zusätzlich erhält jedes Mitglied des Aufsichtsrats für jede Teil­
nahme an einer Präsenzsitzung des Aufsichtsrats ein Sitzungsgeld in Höhe von 1.000 EUR. 
Dies gilt auch für die Teilnahme an einer Präsenzsitzung per Telefon- oder Videokonferenz 
und bei der Teilnahme an einer Sitzung, die gänzlich in Form einer Telefon- oder Videokon­
ferenz abgehalten wird. Die Teilnahme an einer kurzen fernmündlichen Konsultation und 
Beschlussfassung zu Einzelfragen gilt nicht als Sitzungsteilnahme. Eine erfolgsabhängige 
Vergütung erhält der Aufsichtsrat nicht.

Darüber hinaus erhält jedes Mitglied eines Ausschusses für jede Teilnahme an einer Aus­
schusssitzung ein Sitzungsgeld, das bei einer Dauer der Ausschusssitzung von bis zu vier 
Zeitstunden / Tag 500 EUR, bei über vier Zeitstunden / Tag weitere 500 EUR beträgt. Dies gilt 
unabhängig davon, ob die Mitglieder des Aufsichtsrats am Sitzungsort physisch anwesend 
oder lediglich per Telefon oder auf andere Weise zugeschaltet sind oder ob die Sitzung als 
Telefon- oder Videokonferenz abgehalten wird.

Die Gesellschaft erstattet jedem Aufsichtsratsmitglied die durch die Ausübung seines 
Amtes entstandenen Auslagen einschließlich der etwaigen auf seine Bezüge entfallende 
Umsatzsteuer. Mitglieder des Aufsichtsrats, die nur während eines Teils des Geschäfts­
jahres dem Aufsichtsrat angehört haben, erhalten für jeden angefangenen Monat ihrer 
Tätigkeit im Aufsichtsrat eine zeitanteilige Vergütung. Die Vergütung der Mitglieder des Auf­
sichtsrats ist mit Ablauf des Geschäftsjahres zahlbar. Die Gesellschaft stellt den Mitgliedern 
des Aufsichtsrats Versicherungsschutz für die Ausübung der Aufsichtsratstätigkeit mit einem 
angemessenen Selbstbehalt zur Verfügung.

Die ecotel ag erstattet jedem Aufsichtsratsmitglied die durch die Ausübung seines Amtes 
entstandenen Auslagen. Mitglieder des Aufsichtsrats, die nur während eines Teils des 
Geschäftsjahres dem Aufsichtsrat angehört haben, erhalten für jeden angefangenen Monat 
ihrer Tätigkeit im Aufsichtsrat eine zeitanteilige Vergütung. Die ecotel ag stellt den Mitglie­
dern des Aufsichtsrats Versicherungsschutz für die Ausübung der Aufsichtsratstätigkeit zur 
Verfügung. Es wurde in 2025 kein Gebrauch davon gemacht nach § 162 Abs.1 Nr. 4 variable 
Vergütungsbestandteile zurückzufordern.

Zu Mitgliedern des Aufsichtsrats waren im Geschäftsjahr 2025 bestellt:
// � Uwe Nickl, selbstständiger Unternehmensberater, Bad Godesberg  

(Aufsichtsratsvorsitzender) 
// � Peter Zils, Ingenieur, Düsseldorf (stellv. Aufsichtsratsvorsitzender)
// � Jens Müller, selbstständiger Unternehmensberater, Düsseldorf
// � Mirko Mach, geschäftsführender Gesellschafter der MPC Service GmbH, Heidelberg
// � Alfried Bührdel, selbstständiger Unternehmensberater, Berlin
// � Dr. Thorsten Reinhard, Partner der Noerr Partnerschaftsgeselschaft mbH,  

Kronberg im Taunus

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Vergütung des Aufsichtsrats:

Vergütung des Aufsichtsrats in EUR

2025 2024

Aufsichtsrat
Feste  

Vergütung
Variable  

Vergütung
Rel. 

Anteil Summe
Feste  

Vergütung
Variable  

Vergütung
Rel. 

Anteil Summe

Uwe Nickl (Vorsitzender) 40.000 8.500 18 48.500 40.000 10.000 20 50.000

Peter Zils (seit 21. April 2023) 30.000 10.500 26 40.500 30.000 10.000 25 40.000

Mirko Mach 20.000 14.500 42 34.500 20.000 13.500 40 33.500

Brigitte Holzer  
(bis zum 28. Juni 2024) - - -  - 10.000 8.500 46 18.500

Dr. Thorsten Reinhard 20.000 9.500 32  29.500 20.000 9.000 31 29.000

Alfried Bührdel 20.000 14.500 42 34.500 20.000 13.500 40 33.500

Jens Müller  
(seit dem 28. Juni 2024)  20.000 14.500 42 34.500 11.667 6.000 34 17.667 

Summe 150.000 72.000 34 222.000 151.667 70.500 32 222.167

Der variable Anteil der Aufsichtsratsvergütung setzt sich aus den in den Vergütungssystemen 
vorgesehenen Sitzungsgelder zusammen. Diese Beträge sind in der obenstehenden Tabelle 
enthalten. Die für das Geschäftsjahr 2025 gewährte Vergütung des Aufsichtsrats entspricht 
dem Vergütungssystem der Gesellschaft.  
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Im Geschäftsjahr 2025 waren die Mitglieder des Aufsichtsrats auch Mitglieder in folgenden 
Gremien bzw. haben folgende hauptberufliche Tätigkeiten ausgeübt:

Aufsichtsratsmitglied Funktion Unternehmen

Dr. Thorsten Reinhard Partner (Member) Noerr Partnerschaftsgesellschaft mbH, 
München

Vorsitzender des Aufsichtsrats ISS Facility Service Holding GmbH,  
Düsseldorf

Vorsitzender des Aufsichtsrats ISS Communication Services GmbH,  
Düsseldorf

 Vorsitzender des Aufsichtsrats ISS Energy Services GmbH, Lübbenau

3. SONSTIGE ANGABEN ZUM VERGÜTUNGSBERICHT
Neben den Vorständen, haben auch ausgewählte Arbeitnehmer / -innen der ecotel ag am 
Aktienoptionsplan 2020 teilgenommen. 51 Arbeitnehmer / -innen der ecotel ag wurden ins­
gesamt 125.000 Stk. Aktienoptionen gewährt. Die Konditionen (Gewährungsbetrag und 
Ausübungstag) sind identisch zu denen der Vorstände.

In der folgenden Tabelle werden die durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter (vollkonsolidierte 
Gesellschaften), der Personalaufwand – ohne Gesamtvergütung des Vorstands – inkl. Arbeit­
geberanteil an der Sozialversicherung, das durchschnittliche Jahresgehalt pro Mitarbeiter 
(inkl. Arbeitgeberanteil an der Sozialversicherung), die relative Veränderung zum Vorjahr, 
sowie die Entwicklung des EBITDA (absolut und relativ) dargestellt. Es wurden alle Arbeit­
nehmer / -innen der Gesellschaft berücksichtigt, mit Ausnahme der Vorstände.

Jahr

Anzahl  
Mitarbeiter 

(Durchschnitt)

Personal- 
aufwand 1  

(in Mio. EUR)

Durchschnitt /  
Mitarbeiter  

(in TEUR)

Veränderung  
zum Vorjahr  

(in %)

EBITDA  2 

  
(in Mio. EUR)

Veränderung  
zum Vorjahr  

(in %)

2021 192 12,3 64 2,5 6,8 85,9

2022 194 13,1 68 6,0 6,2 – 9,4

2023 215 14,3 66 – 1,9 5,5 – 11,6

2024 220 14,4 65 -1,5 7,6 38,2

2025 221 14,8 63 -3,1 6,6 -13,2

Düsseldorf, 20. April 2026

ecotel communication ag
Der Vorstand und Aufsichtsrat

Peter Zils	 Christian van den Boom	 Andrè Borusiak 
Vorstandsvorsitzender (CEO)	 Vorstand (CFO)	 Vorstand (CCO)

	 Uwe Nickl
	 Aufsichtsratsvorsitzender

1 � 2021: Personalaufwand ausgewiesen: 13,3 Mio. EUR, abzgl. Gesamtvergütung Vorstand (1,0 Mio. EUR). 
�2022: Personalaufwand ausgewiesen: 14,1 Mio. EUR, abzgl. Gesamtvergütung Vorstand (1,0 Mio. EUR). 
2023: Personalaufwand ausgewiesen: 16,0 Mio. EUR, abzgl. Gesamtvergütung Vorstand (1,7 Mio. EUR). 
2024: Personalaufwand ausgewiesen: 17,4 Mio. EUR, abzgl. Gesamtvergütung Vorstand (1,3 Mio. EUR) und Sondereffekte in Höhe von 1,7 Mio. EUR.

    2025: Personalaufwand ausgewiesen: 16,8 Mio. EUR, abzgl. Gesamtvergütung Vorstand (1,0 Mio. EUR) und Sondereffekte in Höhe von 1,0 Mio. EUR.

    �2022: EBITDA ausgewiesen: 69,6 Mio. EUR, abzgl. Sondereffekte in Höhe von 63,4 Mio. EUR. 
2023: EBITDA ausgewiesen 9,6 Mio. EUR, abzgl. Sondereffekte in Höhe von 4,1 Mio. EUR. 
2024: EBITDA ausgewiesen: 5,5 Mio. EUR, zzgl. Sondereffekte in Höhe von 2,1 Mio. EUR.

    2025: EBITDA ausgewiesen: 6,8 Mio. EUR, adzgl. Sondereffekte in Höhe von 0,2 Mio. EUR 
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1.	 Geltungsbereich
(1)	 Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschafts-
prüferinnen, Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 
(im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und 
ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirt-
schaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas 
anderes ausdrücklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend 
vorgeschrieben ist.
(2)	 Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies vereinbart ist oder 
sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf 
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten 
gegenüber. Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit 
dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten 
zu.

2.	 Umfang und Ausführung des Auftrags
(1)	 Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein  
bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsät-
zen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer 
übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben 
der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder 
Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der 
Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sach-
verständiger Personen zu bedienen.
(2)	 Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei  
betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen Vereinbarung in 
Textform.
(3)	 Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschlie-
ßenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflich-
tet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folge-
rungen hinzuweisen.

3.	 Mitwirkungspflichten des Auftraggebers
(1)	 Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer 
alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weite-
ren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vor-
gängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung 
des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterla-
gen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst wäh-
rend der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftragge-
ber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.
(2)	 Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Voll-
ständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen 
sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirt-
schaftsprüfer formulierten Erklärung in gesetzlicher Schriftform oder einer 
sonstigen vom Wirtschaftsprüfer bestimmten Form zu bestätigen.

4.	 Sicherung der Unabhängigkeit
(1)	 Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit 
der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer 
des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder 
Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene 
Rechnung zu übernehmen.
(2)	 Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirt-
schaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netz-
werkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf 
die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden 
wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beein-
trächtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des 
Auftrags berechtigt.

5.	 Berichterstattung und mündliche Auskünfte
Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des 
Auftrags in gesetzlicher Schriftform oder Textform darzustellen hat, ist al-
lein diese Darstellung maßgebend. Entwürfe solcher Darstellungen sind 

unverbindlich. Sofern nicht anders gesetzlich vorgesehen oder vertraglich 
vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschafts-
prüfers nur dann verbindlich, wenn sie in Textform bestätigt werden. Er-
klärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten 
Auftrags sind stets unverbindlich.

6.	 Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers
(1)	 Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers  
(Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Ent-
wurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden 
des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der 
in Textform erteilten Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der 
Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Geset-
zes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.
(2)	 Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und 
die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auf-
traggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7.	 Mängelbeseitigung
(1)	 Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfül-
lung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. 
unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der 
Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurück-
treten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann 
der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktre-
ten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, 
Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Inte- 
resse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt 
Nr. 9.
(2)	 Ein Nacherfüllungsanspruch aus Abs. 1 muss vom Auftraggeber un-
verzüglich in Textform geltend gemacht werden. Nacherfüllungsansprü-
che nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, ver-
jähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.
(3)	 Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und 
formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten 
und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom 
Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkei-
ten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers 
enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äuße-
rung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fäl-
len ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8.	 Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz
(1)	 Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 
HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstän-
de, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, 
Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von 
dieser Schweigepflicht entbindet.
(2)	 Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezo-
genen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Da-
tenschutz beachten.

9.	 Haftung
(1)	 Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, 
insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen 
Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des 
§ 323 Abs. 2 HGB.
(2)	 Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung 
findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist der 
Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem Wirtschafts-
prüfer bestehenden Vertragsverhältnis auf Ersatz eines fahrlässig verur-
sachten Schadens, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von 
Leben, Körper und Gesundheit sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht 
des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, gemäß § 54a Abs. 1  
Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt. Gleiches gilt für Ansprüche, die Dritte 
aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis gegenüber dem 
Wirtschaftsprüfer geltend machen.

Allgemeine Auftragsbedingungen
für

Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2024
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(3)	 Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer be-
stehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtver-
letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag 
für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.
(4)	 Der Höchstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf einen einzelnen Scha-
densfall. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren 
Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der ein-
zelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne 
Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfol-
genden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder 
gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche 
Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in 
rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall 
kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch ge-
nommen werden.
(5)	 Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs 
Monaten nach der in Textform erklärten Ablehnung der Ersatzleistung Klage 
erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies 
gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zu-
rückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Kör-
per oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers  
nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung gel-
tend zu machen, bleibt unberührt.
(6)	 § 323 HGB bleibt von den Regelungen in Abs. 2 bis 5 unberührt.

10.	 Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge
(1)	 Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer 
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder 
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.
Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist 
ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im  
Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit 
in gesetzlicher Schriftform erteilter Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und 
mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.
(2)	 Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der 
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber 
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des 
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.
(3)	 Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weite-
re Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11.	 Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen
(1)	 Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuer-
lichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftrag-
geber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und 
vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er 
hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte wesentliche Unrichtig-
keiten hinzuweisen.
(2)	 Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen 
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu 
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftrag-
geber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen 
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass 
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung 
steht.
(3)	 Mangels einer anderweitigen Vereinbarung in Textform umfasst die lau-
fende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:
a)	 Ausarbeitung und elektronische Übermittlung der Jahressteuererklärun-

gen, einschließlich E-Bilanzen, für die Einkommensteuer, Körperschaft-
steuer und Gewerbesteuer, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber 
vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung 
erforderlichen Aufstellungen und Nachweise

b)	 Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
c)	 Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den 

unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
d)	 Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von 

Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
e)	 Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der 

unter a) genannten Steuern.
Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die  
wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.
(4)	 Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein  
Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger Vereinbarungen in Text-
form die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert 
zu honorieren.

(5)	 Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuer- 
beratervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwen-
den ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in 
Textform vereinbart werden.
(6)	 Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Kör-
perschaftsteuer, Gewerbesteuer und Einheitsbewertung sowie aller Fragen 
der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf 
Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für
a)	 die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf 

dem Gebiet der Erbschaftsteuer und Grunderwerbsteuer,
b)	 die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der  

Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
c)	 die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit  

Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung,  
Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, 
Liquidation und dergleichen und

d)	 die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten.

(7)	 Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als 
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung 
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob 
alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen 
wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung 
der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht über-
nommen.

12.	 Elektronische Kommunikation
Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber 
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunika-
tion per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen 
stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den 
Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13.	 Vergütung
(1)	 Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforde-
rung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zu-
sätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und 
Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vol-
len Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber 
haften als Gesamtschuldner.
(2)	 Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen 
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur 
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14.	 Streitschlichtungen
Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbei-
legungsgesetzes teilzunehmen.

15.	 Anzuwendendes Recht
Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden  
Ansprüche gilt nur deutsches Recht.
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